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ßiete fcie feinbtiebe Hauptftafct belagern gu fonnen,
gu gelangen.

2ßar fcer 3Beg offen, fo rüdte fefct ber Singreifer
vor bie SJlauem, fdjtug in beren Stngefidjt fein Sa*

ger, verfdjaitgte eS unb begann bie BelagerungSar*
beiten. "

Die Bertbeibigung würbe aber niebt btoS fcefenftv

gefübrt; fcie Bertbeifciger madjtcit niebt nur fleine
SluSfätte gum Berftören fcer fernblieben BelagerungS*
arbeiten. Oft entfenbeten fie gange H^re, um in
fcaS feinblide ®ebkt eingttfatten, felbft bie Haupt*
ftabt fceS geinfceS gu bebro^en unb fo fcen fernblieben
gelfcljerrn gum Stufbeben fcer Belagerung gu veran*
laffen.

Hanibal ftanb vor fcen Sboren ScomS, als ein ro*
mifcbcS H^r auf fcer cntgegengefej&tett <Beite auSgog,
©pattien unterwarf unfc balb Earttjago bebrobte.
Der ©enat rief ben fiegreidjen gelbtjerm, fcen er
3abre lang obne genügenfcc Uitterftüfcung in 3*as
tien getaffett, itadj Slfrifa gurüd, um fcie bebrobte
Hattptftabt gu fdjüfcen unfc ber fürebtertiebfte geinb,
ben Slom je gebabt, mußte bie Halbinfel vertaffen.

Wiit fcer cnblidjen Einnahme fcer feinbtieben Haupt*
ftabt war fcer Krieg beenfcet. ^öai befiele Botf
borte auf gu erifttren. Die EtitWotjner, welcbe ttidjt
unter bem ©cbWert fceS ©iegerS fielen, würben in
fcie ©ftaoerei verlauft ober im beften galt in ent*
femte Brovingen verfemt.

Die ©tabt warb entweber verbrannt unfc bem Erfc*
boben gtetcb gemacbt ober würbe mit römifeben Eo*
lottiften bevölfert.

Die Slömer batten einen verfdjiebenen ©ebraudjl
fcie ©täfcte, wetdje ftcb übergaben nacb fcem ©rafc
beS 2BtberftanbeS, ben fie geleiftet, unb ben gort*
febritten, wetdje bie Belagerungsarbeit gemacbt, gu
bebanbetn. Slm getrieften war fcaS ©djidfal einer

©tabt, bie mit. ftürmenfcer Hanb erobert würbe. $n
fciefem galt fannte man feine ©ebonung; fcoeb aueb

je weiter fcie BetagerttngSarbeit vorgerüdt, fcefto tjär*
ter fcie Bebingungen.

¦ ': (gortfe^ung folgt.)

mir Honfmnj btr Miiit&t-Bmktoxtn btr
Äatrtone ant 5. JW>ntar 1865.

Herr Dberfi 3fegler, IDlllitärfclreftor fceS KantottS

Snricb, erließ am 20. Januar fc. 3- fotgeufceS ftunfc*
febreiben an fämmtlicbe fantonale SRilitärbebörfcen,
fowie an fcaS eifcgen. SÖlilitärfcepartemettt :

%n fcie Sit Sotßefter be« 5RUitärfce»artemenie

fammtltt&et Kantone.

Hodjgeebrte Ferren!

Sladjfcem in gotge BefcbluffeS fcer boben eifcgen.

iRätbe unterfndjt werfcen fott, ob in unferm 93nli*
tärwefen überbaupt nialt ßrfpamiffe ergielt werben

fonnen; anberfeitS burcb fcen b« BuubeSratb bereits
eine Kommiffion biefür niebergefefct ift, möcbte eS

am Blafce fein, bte gleicbe grage aueb im 3utereffe
ber Kantonal=3)lifitärverwaltungcn einer Brüfung
gu unterftetten unfc bemnadj bei einer 3ufammen*
fünft fcer SJlititärbireftoren bk hierauf begügtidjen
Slnficbten auSgutaufcben, fo wie allenfalls weitere

Bunfte, bie auf unfere ÜDlilitärangelegettbeitett Begug
baben, gu befpredjen; wobei atterbingS vorauSgefefct
wirfc, fcaß eine fotdjc Konfereng ttidjt gu Stüdfdjrtt*
ten in fcem Befiebenben fübren werbe, vietleicbt aber
neben Erfparniffen aud) Beretnfacbung in fcer einen

ober anbern Slicbtwng gu ergteten vermöcbte.

Demnadj erlaube icb mir, — inbem icb babureb

gleicbgeitig ben SQBünfdjeu metjrerer Herreu SJlilitär*
bireftoren, mit benen icb fcarüber JRüdfpracbe gu nebs

men im gatte war, ttacbfomme, — %bnen gu belle*

bett, ©onntagS betf 5. gebruar, BormittagS 10 Uljr,
in Slarau im SlegierungSgebättbe, wofelbft burcb bie

©efättigfeit beS bortigen SJlilitärbireftorS eine Släum*
tidjfeit fjiefür Wirfc angewlefen werben, gufammen*

gtttreten. ^abei muß fetbftverftänblicb einem 3eben
auS 3bnen .antjetmgcfteflt bleiben fidj babei gu be*

tljeiligen ofcer einfacb von biefer Eintabung Umgang

gu nebmen, infcem biefelbe feineSwegS als eine offt*
giette betraebtet werben famt, gu beren Erlaß mir
otjneljin jebe Befugniß abginge; gteicbwobl wäre eS

mir erwünfalt gu vernctjmen, ob 3br Eintreffen in
SluS fiebt ftebe, ober auf 3bre Sbcilnabme vergiebtet
werben muffe.

%flit vottfommener H^djacbtung
Büricb, fcen 20. 3anuar 1865.

©*>? 3«filer,
Wltlitärfcireftor beS KantonS ßürieb.

Spiefe Berfammtung würbe verfdjiebenartig beur*

tbeitt; viele fabeu ein feinbfetigeS Borgeben gegen
baS eibgen. SOlititärbepartement, anbere fürchteten

Borfdjtäge für eine aU^u große Beretnfacbung in ber

Uniformirung unferer Sruppen, nur um fcem ©trom
ber ßeit gu wiftfabren.

Daß von allem fcem niebtS vorgefommen ift, be?

weist am beften bai BrotofoXt fcer ©ifcuug, fca&wlr
mltujeilen.

©ümmtjidje anwefenbe $$xxen äJlititärfcireftoren,
Herr Dberft S^ea.lex an fcer ©pifce, waren fcer SJlei*

nung, fcaß nur fcann Erfpamiffe in unfern SM*
tärauSgaben ftattfinfcen fcürfen, wenn fotdjeS unbe*

fdjabet fcer SBebrfraft fceS Sanb.eS gefebeben fann,
unfc fcaß fca niebt viel gu fparett ift, war fcaS Slefnltqt
fcer Berbaubtungen.

ytvtctvil
über bie iPeri-anblungen ber JHilüärbirektarw brr

Äantone bei ii)rer Bufammennunft in Äarau

ben 5. uub 6. gebruar 1865.

3n golge Slnregung beS SJlilitärfcireftorS fceS Ran*

tont ßüridj, Herrn eibgen. Dberft Efc. ßtegler, fcaß
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Ziele die feindliche Hauptstadt belagern zu können,

zu gelangen.
War der Weg offen, so rückte jetzt der Angreifer

vor die Mauern, schlug in dcren Angesicht scin

Lager, verschanzte es und begann die Belagerungsarbeiten.

Die Vertheidigung wurde aber nicht blos defensiv

geführt; die Vertheidiger machten nicht nur kleine

Ausfülle zum Zerstören der fcindlichen Belagerungsarbeiten.

Oft entsendeten ste ganze Heere, um in
das feindliche Gebiet einzufallen, selbst die Hauptstadt

des Feindes zu bedrohen und so den feindlichen
Feldherrn zum Aufheben der Belagerung zu veranlassen.

Hanibal stand vor den Thoren Roms, als ein
römisches Heer auf der entgegengefetzten Seite auszog,
Spanien unterwarf und bald Carthago bedrohte.
Der Senat rief den siegreichen Feldherrn, den er
Jahre lang ohne genügende Unterstützung in Italien

gelassen, nach Afrika zurück, um die bedrohte
Hauptstadt zu schützen und der fürchterlichste Feind,
den Rom je gehabt, mußte die Halbinsel verlassen.

Mit der endlichen Einnahme dcr fcindlichcn Hauptstadt

war der Krieg beendet. Das besiegte Volk
hörte auf zu cxistiren. Die Einwohner, welche nicht
unter dem Schwert des Siegers fielen, wurdcn in
die Sklaverei verkauft oder im besten Fall in
entfernte Provinzen versetzt.

Die Stadt ward entweder verbrannt und dem

Erdboden gleich gemacht oder wurde mit römischen Co-
lonisten bevölkert. -

Die Römer hatten einen verschiedenen Gebrauch'
die Städte, welche sich übergaben nach dem Grad
des Widerstandes, den ste geleistet, und den

Fortschritten, welche die Belagerungsarbeit gemacht, zu
behandeln. Am härteste« war das Schicksal einer

Stadt, die mit stürmender Hand erobert wurde. An
diesem Fall kannte man keine Schonung; doch auch

je weiter die Belagerungsarbeit vorgerückt, desto härter

die Bedingungen.

(Fortsetzung folgt.)

Vie Konferenz der Miiitär-DireKtoren der

Santone am 5. Februar 1865.

Herr Oberst Ziegler, Militärdirektor des Kantons
Zürich, erließ am 20. Januar d. I. folgendes
Rundschreiben an sämmtliche kantonale Militärbehörden,
fowie an das eidgen. Militärdepartement:

M die Vt. Vorsteher der Militärdepartemente
sämmtlicher Kantone.

Hochgeehrte Herren!

Nachdem In Folge Beschlusses der hohen eidgen.

Räche untersucht werden soll, ob in unserm
Militärwesen überhaupt nicht Guarnisse erzielt werden

können; anderseits durch den h. Buudesrath bereits
eine Kommission hiefür niedergesetzt ist. möchte es

am Platze sein, die gleiche Frage auch im Interesse
der Kantonal-Militärverwaltungcn einer Prüfung
zu unterstellen und demnach bei einer Zusammenkunft

der Militärdirektoren die hierauf bezüglichen

Ansichten auszutauschen, so wie allenfalls weitere

Punkte, die auf unfere Militärangelegcnheitcn Bezug
haben, zu besprechen; wobei allerdings vorausgesetzt

wird, daß eine solche Konferenz nicht zu Rückschritten

in dem Bestehenden führen werde, vielleicht aber
neben Ersparnissen auch Vereinfachung in der einen

oder andern Richtung zu erzielen vermöchte.

Demnach erlaube ich mir, — indem ich dadurch

gleichzeitig den Wünschen mehrerer Herreu
Militärdirektoren, mit denen ich darüber Rücksprache zu nehme»

im Falle war, nachkomme, — Ihnen zu belieben,

Sonntags deN 5. Februar, Vormittags 10 Uhr,
in Aarau im Regieruugsgebäude, woselbst durch die

Gefälligkeit des dortigen Militärdirektors eine Räumlichkeit

hiefür wird angewiesen werden, zusammenzutreten.

Dabei muß selbstverständlich einem Jeden
aus Ihnen .anheimgestellt bleiben sich dabei zu
betheiligen oder einfach von dieser Einladung Umgang

zu nehmen, indem dieselbe keineswegs als eine

offizielle betrachtet werden kann, zu deren Erlaß mir
ohnehin jede Befugniß abginge; gleichwohl wäre es

mir erwünscht zu vernehmen, ob Ihr Eintreffen in
Aussicht stehe, oder auf Ihre Theilnahme verzichtet
werden müsse.

Mit vollkommener Hochachtung
Zürich, den 20. Januar 1865.

Ed. Ziegler,
Militärdirektor des Kantons Zürich.

Diese Versammlung wurde verschiedenartig
beurtheilt; viele sahen ein feindseliges Vorgehen gegcn
das eidgen. Militärdepartement, andere fürchteten

Vorschläge für eine allzu große Vereinfachung in der

Uniformirung unserer Truppen, nur um dem Strom
der Zeit zu willfahren.

Daß von allem dem nichts vorgekommen ist,
beweist am besten das Protokoll der Sitzuug, das wir
mittheilen.

Sämmtliche anwesende Herren Militärdirektoren,
Herr Oberst Ziegler an der Spitze, waren der

Meinung, daß nur dann Ersparnisse in unsern

Militärausgaben stattfinden dürfen, wenn folches,unbeschadet

der Wehrkraft des Landes geschehen kann,
und daß da nicht viel zu sparen ist, war das Resultat
der Verhandlungen.

Protokoll
über die Verhandlungen der Militärdirektoren der

Kantone bei ihrer öusammenkunst in Aarau

den 5. und 6. Februar 1865.

In Folge Anregung des Militärdirektors des Kantons

Zürich, Herrn eidgen. Oberst Ed. Zicgler, daß
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